
  

 

Verein der Freunde und Förderer 
des Tannebusch-Gymnasiums e.V. 

Hirschberger Str. 3 
53119 Bonn 

Bestätigung über Spende 
im Sinne des § 10b des Einkommensteuergesetzes an eine der in § 5 Abs. 1 Nr. 9 
des Körperschaftsteuergesetzes bezeichneten Körperschaften, Personenvereinigun- 
gen oder Vermögensmassen. 

Es handelt sich nicht um den Verzicht auf Erstattung von Aufwendungen. 

Wir sind wegen Förderung der Erziehung (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 AO) nach dem 
Freistellungsbescheid bzw. nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des 
Finanzamtes Bonn-Innenstadt, StNr. 205/ 5770/ 0669, vom 16.10.2020 nach § 5 Abs. 
1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer befreit. 

Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur 

Förderung der Erziehung (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 AO) 

verwendet wird. 

Hinweis: 

Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung erstellt 
oder wer veranlasst, das Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung 
angegebenen steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden, haftet für die entgan- 
gene Steuer (§ 10b Abs. 4 EStG, § 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nr. 5 GewStG). 

Diese Bestätigung wird nicht als Nachweis für die steuerliche Berücksichtigung der 
Zuwendung anerkannt, wenn das Datum des Freistellungsbescheides länger als 5 
Jahre bzw. das Datum der Feststellung der Einhaltung der satzungsmäßigen Vor- 
aussetzungen nach § 60a Abs. 1 AO länger als 3 Jahre seit Ausstellung des Be- 
scheides zurück- liegt (§ 63 Abs. 5 AO). 
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